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RS OGH 1989/9/20 1Ob25/89,
1Ob46/89, 6Ob81/19h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.09.1989

Norm

B-VG Art87 Abs3

GOG §32

GOG §34

JN §1 A

ZPO §514 C3

Rechtssatz

Die Festsetzung der Geschäftsverteilung durch den Personalsenat erfolgt nicht in Ausübung der Gerichtsbarkeit in

bürgerlichen Rechtssachen. Beschlüsse des Personalsenates, mit denen Geschäftsverteilungsmaßnahmen getro=en

wurden, können, da die Vorschriften der JN und der ZPO auch nicht analog auf sie angewendet werden können, durch

die Parteien jener Verfahren, die durch sie betro=en wurden, nicht mit Rechtsmitteln des Zivilverfahrens angefochten

werden.
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